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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über einen Verpflichtungskredit für 
die Projekte «Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse» und «Verlängerung Kreuzungsstelle St. 
Katharinen» in Solothurn und Feldbrunnen-St. Niklaus. 

�� � ���	��	���	
�

Der rund ein Kilometer lange Abschnitt der Baselstrasse zwischen dem Kreisel Baseltor in Solo-
thurn und der Haltestelle St. Katharinen (Projektperimeter P1) weist einen grossen Sanierungs-
bedarf auf. Sowohl der Strassenbelag wie auch die Bahngleise müssen ersetzt werden. Gleichzei-
tig bestehen erhebliche verkehrliche Defizite. Vor allem das Angebot für den Velo- und Fussver-
kehr ist ungenügend und es bestehen erhebliche Sicherheitsmängel. Deswegen wird die Strecke 
insbesondere von Velofahrerinnen und Velofahrern häufig gemieden. Des Weiteren sind die 
Haltestellen Baseltor, Sternen und St. Katharinen heute nicht hindernisfrei (Kinderwagen, Rolla-
toren und Rollstühle) und sind gemäss Behindertengleichstellungsgesetz anzupassen.  

Auch ist die Voraussetzung nicht vorhanden, dass der heutige Halbstundentakt des «Bipperlisi» 
der asm auf einen Viertelstundentakt erhöht werden kann. Die aktuelle Nachfrageprognose 
zeigt, dass ein solcher spätestens ab 2035 nötig wird. Dazu werden ebenfalls Infrastrukturanpas-
sungen (Projektperimeter P2) benötigt. Konkret wird eine Kreuzungsmöglichkeit im Bereich 
zwischen der Haltestelle St. Katharinen und der Sandmattstrasse in Feldbrunnen-St. Niklaus er-
forderlich. Der Doppelspurbereich wird so auf einem Abschnitt von rund 300 m nach Osten ver-
längert. 

 � � ��
��
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Mit den Projekten «Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse» und «Verlängerung Kreuzungs-
stelle St. Katharinen» sollen folgende Ziele erreicht werden: 

–� Bauliche Sanierung der Verkehrsinfrastruktur (Strasse und Bahnanlage) 

–� Erhöhung der Verkehrssicherheit mit Beseitigung der Unfallhäufungsstellen 

–� Durchgängiges und attraktives Angebot für den Fuss- und Veloverkehr 

–� Sicherstellung des Verkehrsflusses auf der gesamten Strecke und Integration in das 
regionale Verkehrsmanagement Solothurn 

–� Niveaufreie Haltestellenanlagen des öffentlichen Verkehrs, barrierefreier Zugang 
und Ausbau der Haltekanten 

–� Ausbau der Kreuzungsstelle St. Katharinen als Voraussetzung für den Viertelstun-
dentakt 

–� Umwelttechnische Sanierung der Anlage, unter anderem durch Einbau von lärm-
minderndem Belag 

–� Bauliche Sanierung von Werkleitungsanlagen 

–� Integration in die historische und teilweise denkmalgeschützte städtische Struktur. 
 �
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3.� Projektbeschrieb 
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Seit der Aufhebung des Strassenbaufonds (KRB Nr. RG 0033/2020 vom 23. Juni 2020) erfolgt 
die kreditrechtliche Behandlung von Strassenbauvorhaben gemäss den Bestimmungen über 
das allgemeine Ausgabenrecht des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-
rung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1) und der Verfassung des Kantons Solothurn 
vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1). Das spezialgesetzliche Finanzreferendum über Verpflich-
tungskredite für Strassenprojekte mit Nettokosten von mehr als 25 Mio. Franken ist im Stras-
sengesetz (§ 8���  Abs. 4; BGS 725.11) geregelt. 

Für die Projekte «Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse» und «Verlängerung Kreuzungs-
stelle St. Katharinen» soll für die Ausführung ein Verpflichtungskredit von brutto 31.3 Mio. 
Franken inkl. MWST. bewilligt werden. 

Der nachfolgende Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum, da der Kantonsrat - 
gestützt auf § 8���  Absatz 4 Strassengesetz - Verpflichtungskredite für Strassenprojekte mit Net-
tokosten unter 25 Mio. Franken abschliessend bewilligt. 

2� � �����	�

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussentwurf zuzustim-
men. 

Im Namen des Regierungsrates 

Brigit Wyss 
Frau Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  


